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Anlage zum Politischen Bericht an die SPD-Bundestagsfraktion

Sicherung eines ausreichenden Ausbildungsangebots

Nachdem gestern die Bilanz vom 30.09.2003 vorgelegt wurde, ist festzustellen:

-
Die Bilanz ist besser als befürchtet.

-
Aber sie ist nicht befriedigend.

-
Weitere Maßnahmen zur Lösung des Ausbildungsproblems sind erforderlich.

1.
Ausbildungssituation:


Die "rechnerische Lücke" zwischen unbesetzten Ausbildungsstellen und unvermittelten Bewerbern konnte in den letzten Monaten reduziert werden. Allerdings war diese Lücke zum 30.09.2003 immer noch bei 20.200 (35.000 nicht versorgte Bewerber bei 14.800 offenen Plätzen). Nicht berücksichtigt sind dabei Ausbildungsnachfrager, die bereits in anderen Bildungsmaßnahmen eingemündet sind, aber dennoch ihr Interesse an einem Ausbildungsplatz aufrecht erhalten haben. Und erfahrungsgemäß sind die noch unbesetzten Ausbildungsplätze regional wie berufsstrukturell nicht immer mit der Nachfrage in Deckung zu bringen.


Durch Nachvermittlungsaktivitäten insbesondere der Wirtschaft und der BA kann eine Reduzierung der Angebotslücke erreicht werden. Ein durchgreifender Erfolg setzt zusätzliche Initiativen der Wirtschaft voraus.


Die demographische Entwicklung in Deutschland muss bei der mittel- und längerfristig zu beurteilenden Ausbildungsplatzsituation berücksichtigt werden. Aufgrund zurückgehender Schulabgängerzahlen wird sich ab 2006 in den neuen Ländern, nach 2010 auch in den alten Bundesländern ein Mangel an ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen ergeben. Auch deshalb werden wir die Attraktivität der dualen Ausbildung durch eine Reform der beruflichen Bildung stärken.


Zu kritisieren ist, dass auch in diesem Jahr 2003 nicht rechtzeitig vor dem 30.09. ausreichend zusätzliche Anstrengungen unternommen wurden, um das seit langem erkennbare Problem zu lösen.

2.
Nachvermittlungsaktivitäten 2003:


Die Vermittlungsanstrengungen der Wirtschaft und der BA werden intensiviert, um den unvermittelten Jugendlichen bis zum Ende des Jahres noch ein Ausbildungsangebot unterbreiten zu können. Im letzten Jahr konnte so die Zahl der am 30.09.2002 bundesweit registrierten 23.383 unvermittelten Bewerber/innen um 11.024 (rund 47 %) bis Ende 2002 reduziert werden. Ein deutlicher Rückgang der Anzahl der unvermittelten Bewerber/innen im letzten Quartal muss auch in diesem Jahr angestrebt werden, möglichst die wirkliche Lösung des diesjährigen Vermittlungsproblems. 


Anfang November 2003 muss es durch eine Monitoringgruppe eine belastbare Zwischenbilanz über die Wirkung der jetzt verstärkten und zusätzlichen Vermittlungsanstrengungen der Wirtschaft geben. Dann müssen ggf. weitergehende Entscheidungen fallen im Sinne Punkt 5.


Folgende Maßnahmen sind bisher angekündigt:

· Alle unvermittelten Jugendlichen werden gemeinsam von Kammern und BA persönlich angeschrieben. Ziel dieser Briefaktion ist die individuelle Beratung und die Unterbreitung eines konkreten Ausbildungsplatzangebotes.

· Ergänzend dazu werden in den Arbeitsamtsbezirken Ausbildungsplatzkonferenzen durchgeführt.

· Ferner werden noch unvermittelte Jugendliche in berufsvorbereitende Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit aufgenommen. Insgesamt setzt die BA auch in diesem Jahr über 80.000 Angebote ein, von denen viele noch für die am 30.09. nicht vermittelten Ausbildungsplatzsuchenden zur Verfügung stehen.

· In den neuen Ländern stehen nach dem 30.09. aus dem Bund-Länder-Sonder​pro​gramm 2003 (14.000 Plätze) und den ergänzenden Länderprogrammen noch freie Aus​bildungsplätze zur Verfügung, die besetzt werden können (2002 waren dies knapp 5.500).

· Hinzu kommen die neuen Aktivitäten, wie die BMBF-Programme STA-Regio zur 
Initiierung von Ausbildungsverbünden und der Einsatz von Ausbildungsplatzentwicklern in Problemregionen der alten Länder.

3.
Empfehlungen zu politischen Sofortmaßnahmen

a)
Forderung der SPD-Bundestagsfraktion: Die Wirtschaft soll konkrete und nachprüfbare Vorschläge für dieses und die folgenden Jahre vorlegen, um allen Jugendlichen, die ausgebildet werden können und wollen, ein Ausbildungsangebot zu machen. Vorrang hat betriebliche Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf. 


(Es trifft zu, dass nicht alle Schulabgänger/innen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung haben. Dieses Problem ist nicht den Betrieben anzulasten und kann nicht allein von ihnen angegangen werden. Bewerber/innen, die wegen mangelnder Qualifikation für die gewünschte Ausbildung nicht in ein Angebot vermittelt werden können, sollten von den Unternehmen das Angebot erhalten, eine betriebliche Berufsvorbereitung oder Qualifizierung anzunehmen mit dem Ziel der anschließenden Berufsausbildung.)


b)
Die Vorschläge müssen mit aller Kraft und unverzüglich umgesetzt werden.


c)
Eine Monitoringgruppe muss den Nachvermittlungsprozess begleiten (Bundesregierung, Wirtschaft, Gewerkschaften, Regierungsfraktionen) und regelmäßig berichten, das erste Mal Anfang November.

4.
Mögliche weitere Maßnahmen zur Sicherung des Ausbildungsangebotes für das Ausbildungsjahr 2004 und die folgenden Jahre (B 1 bis B 3 alternativ oder kumulativ)

A)
Freistellung der ausbildenden Betriebe von ausbildungsbezogenen Kammergebühren.


B1)
Regionale Kammerfonds (Erfolgsbedingung: Überregionaler Ausgleich zwischen "starken" und "schwächeren" Kammerregionen).


B2)
Vereinbarung flächendeckender tariflicher, branchenspezifischer Regelungen zur Sicherung eines ausreichenden Ausbildungsplatzangebots durch die Tarifparteien, möglichst unter Beteiligung der nicht tarifgebundenen Unternehmen. Solche Vereinbarungen sollen für allgemeinverbindlich erklärt werden können.


B3)
Schaffung eines zentralen Fonds zur Finanzierung fehlender Ausbildungsplätze auf der Basis einer Ausbildungsumlage der Betriebe, gesteuert von einer Stiftung oder einer anderen Einrichtung, die vorrangig von der Wirtschaft getragen wird, unter Einbeziehung der Gewerkschaften.


(Alle gesetzlich zu regelnden Maßnahmen sind möglichst zustimmungsfrei auszuge​-
stalten, da sich CDU/CSU bisher jedweder gesetzlichen Lösung verschließen.)

5.
Gesetzliche Maßnahme


Je nach Fortgang der Dinge in den Wochen bis Anfang November streben wir noch in diesem Jahr eine gesetzliche Regelung an, die den Vorrang aller bestehenden besonderen freiwilligen Lösungsansätze festschreibt, einschließlich der Kammerlösung mit Ausgleichsmechanismus und der branchenspezifischen oder flächendeckenden oder regionalen Vereinbarungen der Tarifparteien und der Allgemeinverbindlichkeitserklärung.


Das Gesetz soll alle Bemühungen unterstützen, jeweils rechtzeitig im Jahr gezielter als bisher ein ausreichendes Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen zu sichern. 


Und das Gesetz soll letztlich im Bedarfsfall und wenn alle anderen Ansätze unzureichend bleiben durch einen umlagegespeisten Fonds jährlich dafür sorgen, dass das Ziel erreicht wird: Alle ausbildungsfähigen und ‑willigen Schulabgänger/innen des Jahres erhalten einen Ausbildungsplatz, möglichst viele einen betrieblichen.


Eine solche Fonds-Lösung - wenn sie erforderlich wird - sollte sich an folgenden Grundsätzen orientieren:

· Betriebe ab einer festzulegenden Größe, die eine zu bestimmende bedarfsgerechte Mindestausbildungsquote nicht erreichen und nicht an einer Kammer- oder sonstigen Tarifregelung beteiligt sind, werden über die gesetzlich geregelte Umlage an der Ausbildungsfinanzierung beteiligt.

· Bei der Verwendung der Fondsmittel müssen regionale Besonderheiten Beachtung finden. Dabei liegt die Hauptverantwortung bei der Wirtschaft und den Gewerkschaften. Bund, Länder und Kammern sind einzubeziehen.

